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Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das 

Versicherungsaufsichtsgesetz 2016 geändert wird; 

Begutachtung; Stellungnahme 

Zu dem übermittelten Gesetzesentwurf nimmt das Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst wie 

folgt Stellung: 

I.  Allgemeines 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Übereinstimmung des im Entwurf vorliegenden 

Bundesgesetzes mit dem Recht der Europäischen Union vornehmlich vom do. 

Bundesministerium zu beurteilen ist. 

II.  Legistische und sprachliche Bemerkungen 

Allgemeines: 

Zu legistischen Fragen wird allgemein auf die Internet-Adresse 

https://www.bka.gv.at/agenda/verfassung/legistik.html1 hingewiesen, unter der insbesondere 

                                                             

 1 Zur Aktivierung von Links (wie diesem) in PDF/A-Dokumenten vgl. 

https://www.ag.bka.gv.at/at.gv.bka.wiki-bka/index.php/Link-Aktivierung_in_PDF/A-Dokumenten. 
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die Legistischen Richtlinien 19902 und verschiedene, legistische Fragen betreffende 

Rundschreiben des Verfassungsdienstes zugänglich sind. 

Wenn auf Grund von Änderungen des Bundesministeriengesetzes 1986 Änderungen im 

Wirkungsbereich der Bundesministerien vorgenommen werden, so gelten 

Zuständigkeitsvorschriften in besonderen Bundesgesetzen als entsprechend geändert (§ 17 

des Bundesministeriengesetzes 1986). Aus Gründen der Klarheit wird empfohlen, mit dem 

Gesetzesentwurf die nicht mehr aktuellen Ressortbezeichnungen auch formell anzupassen 

(vgl. Punkt 1.3.5. des Rundschreibens des Bundeskanzleramtes-Verfassungsdienst vom 

1. März 2007, GZ BKA-601.876/0006-V/2/20073, betreffend Bundesministeriengesetz-Novelle 

2007; legistische Implikationen). 

Zum Einleitungssatz: 

Zusätzlich zur letzten formellen Novellierung des zu novellierenden Bundesgesetzes sollte 

auch die nachfolgende Änderung des Bundesministeriengesetzes (vgl. zuletzt BGBl. I 

Nr. 8/2020), angeführt werden. Gemäß dieser Novelle in Verbindung mit § 17 des 

Bundesministeriengesetzes 1986 gelten nämlich die in Bundesgesetzen enthaltenen 

Ressortbezeichnungen als geändert (vgl. sinngemäß Punkt 1.3.6. des Rundschreibens des 

Bundeskanzleramtes-Verfassungsdienst vom 1. März 2007, GZ BKA-601.876/0006-V/2/20074, 

betreffend Bundesministeriengesetz-Novelle 2007; legistische Implikationen). Es sollte also 

„[…], zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 62/2019 und die 

Bundesministeriengesetz-Novelle 2020, BGBl. I Nr. 8/2020, […]“ heißen. 

III.  Zu den Materialien 

Zum Vorblatt: 

Es ist auf Besonderheiten des Normerzeugungsverfahrens im Sinne des Rundschreibens 

des Bundeskanzleramtes-Verfassungsdienst vom 13. November 1998, GZ 600.824/8-V/2/98 

(betreffend Vorblatt und Erläuterungen zu Regierungsvorlagen; Aufnahme eines Hinweises 

auf Besonderheiten des Normerzeugungsverfahrens) hinzuweisen. 

                                                             

 2 https://www.bka.gv.at/dam/jcr:f4301575-c575-403b-9300-a7dc01ec1a51/legrl1990.pdf 

 3 https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Erlaesse&Dokumentnummer=ERL_01_000_20070301_BKA_601_876_0006_V_2_2007  

 4 https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Erlaesse&Dokumentnummer=ERL_01_000_20070301_BKA_601_876_0006_V_2_2007  
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Zu den Erläuterungen: 

Auf den fehlenden Punkt am Ende der Erläuterungen zu Z 1 wird hingewiesen.  

Zur Textgegenüberstellung:  

Es wird darauf hingewiesen, dass in der Spalte „Geltende Fassung“ entfallende (auch: durch 

andere ersetzte) Passagen, sowie in der Spalte „Vorgeschlagene Fassung:“ die neuen 

Passagen durch Kursivschreibung und gelben Hintergrund hervorzuheben sind. 

Diese Stellungnahme wird im Sinne der Entschließung des Nationalrates vom 6. Juli 1961 

auch dem Präsidium des Nationalrates zur Kenntnis gebracht. 

 

25. Februar 2020 

Für die Bundesministerin für EU und Verfassung: 

Mag. Dr. LLM Albert POSCH 

 

Elektronisch gefertigt 
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